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W Ü N S C H E 
 

 
Foto: Anton Schäfer 

 
 

Wünsche. Die haben wir alle! Der wichtigste 
Wunsch, der nach Gesundheit, ist sehr aktuell. 
Der Wunsch nach Frieden hat uns in Europa die 
Europäische Union gebracht. Der Wunsch nach 
materieller Sicherheit und die Wünsche nach 
„mehr“, sind Grundlage unseres marktwirt-
schaftlichen Systems. Der Wunsch nach einer 
sauberen Umwelt, einem Klima, das auch unse-
ren Kindern noch ermöglicht, ihr Leben zu ge-
nießen, wird immer dringender und ist dem-
entsprechend eine wesentliche Agenda im 
Rahmen der Weiterentwicklung der 

Europäischen Union von einer Friedensunion 
zu einer Werteunion.  
Viele unserer Wünsche werden nicht erfüllt, ei-
nige verspätet, bei manchen verändert sich die 
Interessenslage und bei einigen sind wir ja so-
gar froh, dass sie sich nicht erfüllt haben. Denn 
erfüllte Wünsche sind unter Umständen auch 
gefährlich oder bringen das Gegenteil von dem, 
was eigentlich gewollt war.   
In diesem Sinne wünschen wir allen Lesern ei-
nen guten Rutsch ins neue Jahr 2022 und viel 
Erfolg und Gesundheit. (Red)
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 Polnisches Verfassungsgericht  

bestreitet Vorrang des Unionsrechts 
Anton Schäfer 

 

 
Im Urteil vom 7. Oktober 2021 hat das polni-
sche Verfassungsgericht (polnisch: Trybunał 
Konstytucyjny) den Vorrang des Unionsrecht 
erneut infrage gestellt. Das polnische Verfas-
sungsgericht will festgestellt haben, dass die 
Artikel 1 und 19 des EU-Vertrags (EU-V) gegen 
die polnische Verfassung verstoßen würden. 
Damit stellt das polnische Verfassungsgericht 
im Grunde das Rechtsstaatsprinzip der Europä-
ischen Union, geschützt durch den Gerichtshof 
der Europäischen Union, in Abrede und will 
diese Aufgabe bei sich bzw. den anderen natio-
nalen Verfassungsgerichten bzw. gewöhnli-
chen Gerichten sehen.1 
 
Zur Vorgeschichte: Am 1. Mai 2004 wurde Po-
len zusammen mit neun weiteren Staaten Mit-
glied der Europäischen Union. Die Verfassung 
der Republik Polen trat am 17. Oktober 1997 in 
Kraft. Polen ist somit der Europäischen Union 
mit dem Wissen um den Vorrang des Unions-
rechts beigetreten und zwar vorbehaltslos.  
 
Der Entscheidung des polnischen Verfassungs-
gerichtes ging eine jahrelange Erosion des 
Rechtsstaates in Polen voraus. Bereits bei den 
Parlamentswahlen 2005 kam es zu einem deut-
lichen Rechtsruck. Die damaligen Wahlsieger 
mit Jarosław Kaczyński (als Ministerpräsident) 
und dessen Zwillingsbruder Lech Kaczyński (als 
Präsident) sind sicherlich noch einigen in Erin-
nerung. 2007 wurde diese nationalkonserva-
tive Regierung abgewählt und durch eine libe-
ralkonservative ersetzt. Die Parlamentswahl im 
Oktober 2015 brachte dann wieder einen 

 
1 Europa im Überblick (Deutscher Anwaltsverein),8.10.2021. 
Siehe auch: https://orf.at/stories/3232417 
2 Prawo i Sprawiedliwość (dt.: Recht und Gerechtigkeit).  
3 https://orf.at/stories/3216821 
4 https://www.tagesschau.de/ausland/europa/eugh-polen-
117.html 
5 https://orf.at/stories/3221061 
6 Siehe Verordnung 2020/2092 über eine allgemeine Konditiona-
litätsregelung zum Schutz des EU-Haushalts vom 16. Dezember 

Erdrutschsieg für die nationalkonservative PiS2 
und im selben Jahr setzte, infolge von Justizre-
formen, die polnische Verfassungskrise ein und 
die Probleme auf europäischer Ebene wegen 
Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit in Po-
len begannen. 
 
Die jüngsten Entwicklungen: Am 10. Juni 2021 
behauptete Regierungschef Mateusz Morawi-
ecki in Warschau, dass Polens Verfassung über 
dem EU-Recht stehe.3 Die Maßnahmen der Eu-
ropäischen Union gegen nationale Einschrän-
kung der Rechtsstaatlichkeit mündeten in der 
Anordnung des EuGH vom 14. Juli 2021, dass 
die polnische Regierung Teile der Justizreform 
mit sofortiger Wirkung auszusetzen habe.4  
 
Das polnische Verfassungsgericht entschied 
daraufhin, dass die Anordnung des EuGH nicht 
bindend sei.5 Mehrere weitere Entscheidungen 
des EuGH wurden von der polnischen Regie-
rung ganz oder teilweise ignoriert.  
 
Auf einer weiteren Ebene wurde mit der Ein-
führung des Rechtsstaatsmechanismus zum 1. 
Januar 20216 eine Möglichkeit geschaffen, EU-
Gelder zu kürzen.7  
 
Polen und Ungarn haben bereits beim EuGH (!) 
dagegen geklagt.8 Die Kommission stand be-
reits unter Zugzwang, weil sie dieses neue In-
strument gegenüber Polen und Ungarn nicht 
angewandt hatte. Das Europäische Parlament 
hatte der Kommission mit einer Klage gedroht9 
und eine solche dann auch eingebracht.10 

2020. Das Bekenntnis zur Rechtsstaatlichkeit ist in Artikel 2 des 
Vertrags über die Europäische Union (EU-V) festgelegt. 
7 https://orf.at/stories/3227937 
8 https://orf.at/stories/3204901. Der EuGH hat am 11. und 12. 
Oktober 2021 über diese Nichtigkeitsklagen von Polen und Un-
garn in den Rechtssachen C-156/21 und C-157/21 mündlich ver-
handelt. 
9 https://orf.at/stories/3206760; https:// orf.at/stories/3232777 
10 https://orf.at/stories/3234667 
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Der EuGH hat am 11. und 12. Oktober 2021 
über die Nichtigkeitsklagen bezüglich der Ver-
ordnung 2020/2092 von Polen und Ungarn in 
den Rechtssachen C-156/21 und C-157/21 
mündlich verhandelt. Am 2. Dezember 2021 er-
folgte der Schlussantrag des Generalanwalts.1 
 
Die EU-Kommission zeigte sich „sehr besorgt“ 
wegen der Entscheidung vom 7. Oktober 2021, 
es würden „alle Mittel“ ausgeschöpft, damit 
das EU-Recht auch in Polen gewahrt bleibe, 
kündigte EU-Justizkommissar Didier Reynders 
an.  
Der ehemalig Regierungschef Polens, Donald 
Tusk, hatte zu Protesten gegen dieses polni-
sche Urteil aufgerufen2 und rund 100.000 Men-
schen in Polen demonstrierten gegen die Re-
gierung.3 
Der französische EU-Staatssekretär Clement 
Beaune bezeichnete dieses politische Urteil als 
„Angriff gegen die EU“. „Es besteht das Risiko 
eines De-facto-Austritts“ Polens aus der EU.  
Die österreichische Europaministerin Karoline 
Edtstadler (ÖVP) bezeichnete das Urteil als 
„dramatisch“. Luxemburgs Außenminister, 
Jean Asselborn, nannte es „sehr besorgniserre-
gend“ und mahnte: „Der Vorrang des europäi-
schen Rechts ist wesentlich für die Integration 
Europas und das Zusammenleben in Europa. 
Wenn dieses Prinzip gebrochen wird, wird das 
Europa, wie wir es kennen und wie es mit den 
Römischen Verträgen aufgebaut wurde, aufhö-
ren zu existieren“.4 
Und der damalige deutsche Außenminister 
Heiko Maas führte zur Entscheidung des polni-
schen Verfassungsgerichts sehr eindrücklich 
aus: „Wenn ein Land sich politisch dafür ent-
scheidet, Teil der EU zu sein, muss es auch dafür 
Sorge tragen, die vereinbarten Regeln voll und 
ganz umzusetzen. Mitglied in der Europäischen 
Union zu sein, bedeutet, dass wir gemeinsame 
Werte verfolgen, von einem starken gemeinsa-
men Binnenmarkt profitieren und mit einer 
Stimme sprechen. Es bedeutet aber auch, dass 
wir uns an gemeinsame Regeln halten, die das 
Fundament der Europäischen Union bilden – 
mit allen Konsequenzen. Die Kommission hat 
unsere volle Unterstützung für ihre Aufgabe, 

 
1 Europa im Überblick 32/2021, Deutscher Anwaltverein e. V. 
2 https://orf.at/stories/3231530 und https://orf.at/sto-
ries/3231882 
3 https://orf.at/stories/3231944 

dem europäischen Recht überall in der EU Gel-
tung zu verschaffen.“5 
Der belgischen Premierminister Alexander De 
Croo meinte zu den Äußerungen des polni-
schen Regierungschefs Mateusz Morawiecki 
vom 29. Oktober 2021, dass die EU-
Kommission „mit einer Pistole an unserem 
Kopf“ Forderungen stelle und durch die Zurück-
haltung von Geldern einen „Dritten Weltkrieg“ 
auslösen könne, dass diese Union „eine Union 
der Werte, kein Bankautomat“ sei. „Man kann 
nicht das ganze Geld einstecken, aber die Werte 
ablehnen.“ 
 
Dass ausgerechnet die ungarische Regierung 
unter dem politisch sehr weit rechts orientier-
ten Ministerpräsidenten Viktor Orbán, die 
selbst wegen der Aushöhlung von Demokratie 
und Rechtsstaatlichkeit und Gängelung der 
Medien seit Jahren stark in der Kritik steht,6 die 
Entscheidung des polnischen Verfassungsge-
richts am 9. Oktober 2021 begrüßte, verstärkt 
noch den Eindruck der politischen Einfluss-
nahme auf das polnische Verfassungsgericht 
und die Unrichtigkeit und Kurzsichtigkeit dieser 
Entscheidung. 
 
Der Weg, den die polnische Regierung hier 
geht, der vom polnischen Verfassungsgericht 
auch noch gestützt wird, zeigt, wie sehr sich in 
kürzester Zeit selbst Höchstgerichte einem po-
litischen Diktat beugen und herausragende Ju-
risten die Grundsätze des Rechts zu vergessen 
beginnen, um Mächtigen zu gefallen. Die Vor-
sitzende des Verfassungsgerichts, Julia 
Przylebska, ist zudem eine enge Vertraute von 
PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski. 
 
Und leider muss man auch das deutsche Bun-
desverfassungsgericht hier in die Pflicht neh-
men, welches mit den Solange I, II und III-
Urteilen den Weg zu einer solchen Fehlinter-
pretation des EU-Rechts in einem der anderen 
Unionsmitgliedstaaten schon vor Jahrzehnten 
geebnet hat (siehe auch den Kurzbeitrag in der 
Europastimme 3/2021, S. 19). 
Als Rechtsanwalt kann ich (leider) bestätigen, 
dass   ein  solches  Ignorieren  des  EU-Rechts  

4 https://orf.at/stories/3231586 
5 https://www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/maas-polni-
sches-verfassungsgericht/2488094 
6 Siehe Europastimme 1/2021, S. 6. 
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auch in anderen Unionsmitgliedstaaten bzw. 
im EWR keine Seltenheit ist. Dies geschieht teils 
aus Unkenntnis der Materie, teils aus Scheu, 
nationales Recht unangewendet zu lassen, teils 
bei Höchstgerichten, weil das Ergebnis nicht 
mit einer etwa seit Jahrzehnten bestehenden 
Rechtsprechungslinie übereinstimmt oder ei-
ner „gefestigten“ nationalen rechtswissen-
schaftlichen Meinung widerspricht oder ein-
fach nur weil es rechtspolitisch bei einer Regie-
rung unerwünscht ist. 
Gerade im Bereich der Vorlage von Verfahren 
beim EuGH zeigt sich, dass hier gerne etwas 
von nationalen Gerichten als „geklärte Rechts-
lage“ angesehen wird (Acte-clair-Theorie) oder 
ähnliches, was jedoch tatsächlich einfach nicht 
dem EuGH vorgelegt werden soll.  
Denn gemäß Artikel 267 AEUV wäre ein letztin-
stanzliches Gericht zwingend verpflichtet, eine 
vor ihm aufgeworfene Frage nach der Ausle-
gung des Unionsrechts dem EuGH vorzulegen. 
In der Vorabentscheidung C-561/19 (Consorzio 
Italian Management e Catania Multiservizi) hat 
der EuGH auch nochmals darauf hingewiesen, 
dass nur aus drei Gründen auf die Vorlage ver-
zichtet werden kann – nämlich  
1. wegen fehlender Entscheidungserheblich-
keit,  
2. wegen bereits bestehender EuGH-Judikatur 
oder  
3. wegen Offenkundigkeit der Lösung (acte 
clair). 
 
Aus Kenntnis der leider bestehenden Praxis der 
Nichtvorlage bei bestehender Vorlagepflicht 
hat z. B. der Deutsche Anwaltsverein schon 
2018 in diesem Zusammenhang die Schaffung 
eines „Nichtvorlageregisters“ gefordert, in das 
alle aufgrund der Acte-Clair-Doktrin verweiger-
ten Vorlagen durch Höchstgerichte in den Uni-
onsmitgliedstaaten eingetragen werden müs-
sen und damit solche Nichtvorlagen transpa-
rent werden.1 
 
Auch die 20. Generalversammlung der Europä-
ischen Verwaltungsrichter-Vereinigung (AEAJ), 

die in der 41. Kalenderwoche 2021 in Lyon 
stattfand, warnte in einer Resolution aus An-
lass der Entscheidung des polnischen Verfas-
sungsgerichtshofs davor, dass in ganz Europa 
die Tendenz zu beobachten sei, „nicht eine An-
hebung der rechtsstaatlichen Standards auf 
Grundlage der ‚Best Practice‘ anzustreben, son-
dern unter Hinweis auf andere Mitgliedsstaa-
ten eine Aufweichung dieser Standards zu be-
treiben“.2 
 
Was das polnische Verfassungsgericht vergisst, 
aber auch andere Gerichte in Europa, die EU-
Recht nicht oder nicht richtig anwenden, ver-
gessen, ist, dass das Vertrauen in die richtige 
und vollständige Anwendung des EU-Rechts 
auch das Rückgrat des wirtschaftlichen Han-
delns ist und ein zentraler Standortfaktor für 
Investoren und Geschäftstreibende aus den 
Unionsmitgliedstaaten. Es ist zwar möglich, 
sich eine Zeitlang außerhalb des Rechtsrah-
mens zu stellen, um Vorteile für bestimmte na-
tionale Gruppen erreichen zu wollen, doch ir-
gendwann ist der „Bogen überspannt“ und es 
kommt zu einer massiven Gegenbewegung und 
strengen Regelungen. 
Die polnische Regierung muss nun angesichts 
einer Strafzahlung von einer Million Euro täg-
lich3 überlegen, ob ein solch trotziger Allein-
gang wirklich sinnvoll ist und ob er nicht dazu 
führt, dass sich die verantwortlichen polni-
schen Politiker weltweit lächerlich machen. 
Dies auch im Hinblick auf die plötzliche „Nicht-
anerkennung“ der Europäischen Menschen-
rechtskonvention und der Entscheidungen des 
Europäischen Gerichtshofs für Menschen-
rechte, weil dieser ebenfalls gegen die polni-
sche „Justizreform entschieden hat“.4 
 
Was unser Wunsch und unsere Forderung 
wäre? Dass etwas mehr in die gemeinsame eu-
ropäische Zukunft geblickt wird und weniger 
auf kleine politische Ziele.  
Denn es braucht keine Glaskugel um zu wissen, 
dass die polnische – und auch die ungarische 
Regierung – mit ihrer Politik scheitern wird.

 

 
1 Europa im Überblick, 24/2018. 
2 https://uvsvereinigung.wordpress.com/2021/10/18/europai-
sche-verwaltungsrichter-vereinigung-warnt-vor-abbau-des-
rechtsstaats-in-europa/ 

3 https://www.wort.lu/de/international/eugh-verurteilt-polen-
zur-zahlung-von-zwangsgeld-617935c6de135b9236ac4f5b 
4 https://orf.at/stories/3237790 
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Die Europäische Bewegung Schweiz 
Fredy Lüchinger 

 
 

Die im Jahr 1998 gegründete Europäische Be-
wegung Schweiz ist die einzige überparteiliche 
Organisation, die sich für das europäische 
Stimmrecht zugunsten der Schweizerinnen und 
Schweizer einsetzt.  
Ihre Aufgabe ist es, den internen und externen 
Prozess zur Vorbereitung eines EU-Beitritts der 
Schweiz so schnell wie möglich und unter best-
möglichen wirtschaftlichen, sozialen und insti-
tutionellen Bedingungen zu initiieren und aktiv 
voranzutreiben.  
 
Die Europäische Bewegung verteidigt das 
Recht der Schweiz und ihrer Bürger:innen, sich 
aktiv am Aufbau der Europäischen Union zu be-
teiligen. 
 

 
 

Foto: Nebs Neue Europäische Bewegung Schweiz (Wikipedia) 

 
Auf breiterer Ebene setzt sich die Europäische 
Bewegung für die Schaffung einer europäi-
schen Föderation ein, die auf den folgenden 
Grundwerten beruht: Menschenrechte, Demo-
kratie und Rechtsstaatlichkeit, aber auch auf 
dem Frieden in Europa, welchen die EU und 
ihre Vorgängerorganisationen schon seit mehr 
als siebzig Jahren aufrechterhalten können. 
Ebenso unerlässlich sind die Grundsätze der 
Subsidiarität, der sozialen Gerechtigkeit und 
des Umweltschutzes als Pfeiler dieser Födera-
tion.  
 
Die Europäische Bewegung setzt sich deshalb 
für einen baldigen Beitritt der Schweiz zur EU 
ein, denn nur so kann die Schweiz aktiv am Pro-
zess der Weiterentwicklung von Europa teil-
nehmen. 
 
 

Organisation 
 
Die Europäische Bewegung ist ein Verein mit 
Sitz in Bern. Präsidiert wird die Europäische Be-
wegung von Eric Nussbaumer (Basler National-
rat der SP).  
 
Die Europäische Bewegung nimmt Einfluss im 
Parlament, vor allem durch die parlamentari-
sche Gruppe Schweiz-EU und verfügt über ein 
ausgedehntes Beziehungsnetzwerk in Wirt-
schafts-, Wissenschafts- und Kulturkreisen. 
Darüber hinaus kann sie auf die Unterstützung 
von mehr als 3000 Mitgliedern in regionalen 
Sektionen und Gruppen zählen sowie auf eine 
sehr aktive Jugendorganisation, die Young Eu-
ropean Swiss (yes). Die Europäische Bewegung 
ist auch Teil eines breiteren internationalen 
Netzwerks. Sie ist die Schweizer Sektion der In-
ternationalen Europäischen Bewegung (EMI) 
und der Union der Europäischen Föderalisten 
(UEF). Auf internationaler Ebene setzt sich die 
Europäische Bewegung für die stärkere Beteili-
gung der Bürger:innen an den Entscheidungs-
prozessen in der EU ein. 
 
Erfolge der Europäischen Bewegung 
 
Seit ihrer Gründung im Jahr 1998 bringt die Eu-
ropäische Bewegung verschiedene Akteure aus 
der schweizerischen Gesellschaft zusammen, 
um sich für eine offene und integrierte Schweiz 
innerhalb der EU zu engagieren. Mit progressi-
ven Kampagnen hat sich die Europäische Bewe-
gung in den wichtigen europapolitischen Volks-
abstimmungen positioniert und damit allen 
Pro-Europäer:innen in der Schweiz eine 
Stimme gegeben. 
Mit Aktionen und Anlässen konnte die Europä-
ische Bewegung der schweizerischen Öffent-
lichkeit die europäischen Werte wie Solidarität, 
Pluralismus und Föderalismus vermitteln und 
die Vorteile einer Mitgliedschaft in der EU auf-
zeigen. 
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Sektion Ostschweiz 
 
Die Sektion Ostschweiz wurde im Jahre 2017 
gegründet, um die Aktivitäten der Europäi-
schen Bewegung Schweiz auch regional sicht-
barer zu machen. Vor allem die Ostschweiz ist 
durch ihre geografische Lage nahe bei Öster-
reich  und  Deutschland ausgeprägt verbunden  
 

 
mit der EU und profitiert enorm von den frie-
dens-, sicherheits- und umweltpolitischen Er-
folgen der Europäischen Union. Dies spiegelt 
sich auch in den wirtschaftlichen Erfolgen der 
stark EU-exportorientierten Wirtschaft in der 
Ostschweiz.

 
Fredy Lüchinger (* 24. September 1964) ist freier Unternehmensberater mit Sitz in Kriessern 
(CH) und Dornbirn (A). Er ist seit der Gründung der Sektion Ostschweiz der Europäischen 
Bewegung Schweiz als deren Präsident tätig und setzt sich für die kulturelle, menschliche 
und wirtschaftliche Unterstützung der Europäischen Union mit ihren grundlegend positiven 
Werten ein. Er gehört zu den Europäern, die wir uns in einer großen Vielzahl wünschen wür-
den: überzeugt und überzeugend, aktiv und kritisch, eloquent in Stil und Auftreten, Lösun-
gen suchend und nicht Vorgegebenes einfach akzeptierend. 
Kontakt: fl@flconsulting.at 

 
 
 
 
 
 
 

Der  
 

 
 
Verlag für Wissenschaft und Praxis wünscht allen Lesern 
einen guten Rutsch ins Jahr 2022 sowie viel Gesundheit 
und Glück. 
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Vereinsnachrichten 

 

Jahreshauptversammlung EuropaUnion Vorarlberg 
Die EuropaUnion Vorarlberg hat am 10. No-
vember 2021 ihre Jahreshauptversammlung 
abgehalten. Die COVID-19-Maßnahmen der ös-
terreichischen Bundesregierung haben zeit-
weise zu einem Stillstand des Vereinslebens 
und sämtlicher Aktivitäten geführt. Einige we-
nige Veranstaltungen konnten durchgeführt 
werden.1 Der Kassier berichtete einen sehr er-
freulichen Kassastand, der sich aus Mitglieds-
beiträgen und Spenden zusammensetzt. Es 
wurde sparsam und vorausschauend mit dem 
Vereinsvermögen gehandelt und so ist ein jähr-
licher Zuwachs zu verzeichnen. Die Euro-
paUnion Vorarlberg erhält seit Jahren keine Zu-
wendungen seitens öffentlich-rechtlicher Ein-
richtungen mehr und sucht auch nicht darum 
an. Im Zusammenhang mit der Anpassung des 
Vereinslebens wurden geringfügige Statuten-
änderungen durchgeführt. Der Landesvorstand 
wurde bei der Jahreshauptversammlung auf 
fünf Jahre wieder gewählt. Die Vereinsorgane 
sind ab dem 10. November 2021: 

- Obmann: SV RA DR. Anton Schäfer LL. M., 
- Stellvertreter: Pfr. Mag. Michael Meyer, 
- Schriftführerin: Ing. Erna Fliri,  
- Kassier: Erich de Gaspari,  
- Rechnungsprüfer: DI Jadwiga Müller und 

Gabi Milz. 
 

Weiters berichtete der Obmann über die Tä-
tigkeiten von Gabi Milz und Andreas Müller an 
den Schulen in Vorarlberg im Zusammenhang 
mit unseren mobilen Ausstellungen und der 
Verteilung von Informationsmaterial. Über 
den Mérite Européen konnte er ebenfalls 
Neues berichten. Diese Auszeichnung wurde 
in der Europastimme 2, Juni 2021, bereits vor-
gestellt. Kurz zusammengefasst:  

Der Mérite Européen ist eine Auszeichnung für 
engagierte Europäer, welche von der Fonda-
tion du Mérite Européen in Luxemburg verge-
ben wird. Die Auszeichnung ist von Francois 

 
1 Für die Aktivitäten des Vereins die letzten Jahre siehe 
http://europaunion.org/aktiv.html  

Visine initiiert worden, die derzeit bekanntes-
ten (lebenden) Träger des Grand Collier Mérite 
Européen sind wohl der Großherzog von Lu-
xemburg und Jean-Claude Juncker.2 Der Ehren-
präident der EuropaUnion Vorarlberg, Rudi Fi-
scher, wurde als erster Vorarlberger mit dem 
Mérite Européen in Silber ausgezeichnet. Dem 
derzeitigen Obmann wurde 2017 der Mérite 
Européen in Bronze verliehen.  

Über Initiative von Max Wratschgo und in guter 
Zusammenarbeit mit dem Deutschen Freunde- 

und Förderkreises 
Mérite Européen 
wurde die Sektion 
Österreich Mérite 
Européen ins Le-
bens gerufen und 
lag nach dem Rück-
zug von Max 
Wratschgo in den 

bewährten Händen von Christa Hofmeister, de-
ren Anliegen es auch nach ihrer Pensionierung 
war, die Sektion Österreich Mérite Européen 
weiterzuführen. Aufgrund der positiven Ant-
wort auf die Anfrage des Deutschen Freundes- 
und Förderkreises an die EuropaUnion Vorarl-
berg, die österreichische Sektion zu überneh-
men, beschloss das Präsidium des Deutschen 
Freundes und Förderkreises Mérite Européen 
im Juni 2021 anlässlich seiner Sitzung, dass die 
Sektion Österreich Mérite Européen künftig die 
EuropaUnion Vorarlberg unter ihrem Vorsit-
zenden Anton Schäfer zusammen mit Christa 
Hofmeister ihre Vertrauenspartner und Ver-
antwortliche in Sachen Mérite Européen für 
Österreich sein werden. Die in der Sektion Ös-
terreich eingelangten Anträge für den Mérite 
Européen, werden dem Deutschen Förderkreis 
vorgeschlagen und dann gesammelt nach Lu-
xemburg weitergereicht. 

2  Siehe auch https://de.wikipedia.org/wiki/Mérite_Européen.  
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Europa-Wikipedia 

In diesem Europa-Wikipedia sollen mit wenigen Sätzen Begriffe erklärt werden. Vorbild ist die freie gemeinnüt-
zige Internet-Enzyklopädie Wikipedia, die es seit dem 15. Jänner 2001 gibt und die heuer somit 20 Jahre alt ge-
worden ist.  
 

 
Französische EU-Ratspräsidentschaft 2022 
  
Vom 1. Januar 2022 bis 30. Juni 2022 wird die 
13. Ratspräsidentschaft Frankreichs mit vielen 
Veranstaltungen durchgeführt. Die Ziele unter 
dem Motto  relance, puissance, appartenance 
(Aufschwung, Kraft, Zugehörigkeit) sind hoch 
gegriffen, dies umso mehr, als am 10. April 
2022 in Frankreich Präsidentschaftswahlen 
stattfinden und nicht sicher ist, ob der derzei-
tige Amtsinhaber, Emmanuel Macron, wieder-
gewählt wird.1 

 
 

Logo der französischen EU-Ratspräsidentschaft 2022 

 

 
EU-Ratspräsidentschaft 
 
Der Vorsitz im Rat der Europäischen Union 
(kurz EU-Ratspräsidentschaft oder auch Rats-
präsidentschaft), rotiert gemäß Artikel 16 
Abs.9 EU-Vertrag nach einem auf Jahre hinaus 
festgelegten sechsmonatigen Turnus zwischen 
den Mitgliedstaaten. Da der Rat der Europäi-
schen Union in verschiedenen Zusammenset-
zungen tagt (etwa als Rat der Wirtschaftsminis-
ter, Rat der Umweltminister etc.), hat jeweils 
ein anderer Minister aus dem betreffenden 
Unionsmitgliedstaat den Vorsitz. Eine koordi-
nierende Rolle nimmt dabei der Rat für Allge-
meine Angelegenheiten, in dem die EU-Außen-
minister tagen, ein. Seit 2007 wurde, um eine 
gewisse Kontinuität beim Vorsitzwechsel zu er-
reichen, eine „Trio-Ratspräsidentschaft“ einge-
richtet. Drei aufeinanderfolgende Staaten, wel-
che die Ratspräsidentschaft innehaben wer-
den, erstellen gemeinsam ein Achtzehnmo-
natsprogramm, auf welches die halbjährigen 
Programme dieser drei Ratspräsidentschaften 
abgestimmt werden. Mit Inkrafttreten des Ver-
trags von Lissabon erhielt diese Trio-Ratspräsi-
dentschaft durch einen Beschluss des 

 
1 Webseite der Ratspräsidentschaft: europe2022.fr 
2 Generalsekretariat des Rates der Europäischen Union, Öffent-

lichkeitsarbeit-Auskunft, New EDCC case [0837139] vom 7. 

Europäischen Rates auch eine europarechtli-
che Grundlage. 
 
Das Engagement des jeweiligen Teams, wel-
ches die EU-Ratspräsidentschaft auf die Beine 
stellt, ist ganz entscheidend für den Erfolg. Da-
neben spielen auch die außenpolitischen Gege-
benheiten und innenpolitische Probleme eine 
wichtige Rolle. Unionsmitgliedstaaten mit bei-
spielsweise einer innerstaatlich schwachen Re-
gierung haben oftmals größere Probleme die 
Ratspräsidentschaft erfolgreich zu gestalten.  
 
Seit 1987 führen EU-Ratspräsidentschaften je-
weils ein eigenes Logo. Es dies ist kein offiziel-
les Symbol der Europäischen Union.2 Gemäß 
Auskunft des Rates der Europäischen Union ist 
ein Logo eines Unionsmitgliedstaates für die 
Ratspräsidentschaft etwas, „das ihr als unent-
behrliches visuelles Symbol dient, ein Erken-
nungszeichen ihrer Identität, eine Botschaft an 
Europa und die ganze Welt“. 

 
 
 

2014. Es handelt sich bei dieser Auskunft nicht um einen offizi-
ellen Standpunkt des Rates. 
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Zu guter Letzt 
 

 

EU-Sonderzug  

im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche 
Ein Erfahrungsbericht von Anton Schäfer 

 

Ein Besuch der Webseite https://www.connec-
tingeuropeexpress.eu/find-an-event/ er-
schließt, wo die nächsten Stopps des EU-
Sonderzugs im Rahmen der Europäischen Mo-
bilitätswoche sein werden. Leider ist es gar 
nicht so einfach, sich darüber zu informieren. 
Es verwundert bereits die Webseite: sind doch 
keinerlei Zeitangaben direkt abrufbar und füh-
ren auch keinerlei Weblinks auf das organisie-
rende Unternehmen (z. B. ÖBB, DB oder SBB).  
 
Eigentlich würde der durchschnittliche Unions-
bürger davon ausgehen, dass solche Zugverbin-
dungen Wochen im Vorhinein bekannt sind, 
denn es muss ja das Ganze abgestimmt werden 
mit den anderen bestehenden Zugverbindun-
gen. Und eigentlich müsste es doch kein Prob-
lem sein, diese Zeiten auf der Webseite 
connectingeuropeexpress.eu prominent anzu-
geben, etwa an der Stelle, wo auch die Bahn-
höfe angeführt sind. Das würde jedenfalls dem 
Unionsbürger langwieriges Suchen ersparen, 
falls er bis dahin noch nicht aufgegeben hat. 
Der Interessierte sucht sich also alles selbst 

heraus.  
Zuerst ein 
Versuch bei 
der ÖBB: 

Dort 
wusste eine 
freundliche 
Mitarbeite-
rin der 

zentralen Fahrplanauskunft am 16. September 
2021 nichts von diesem EU-Sonderzug und ver-
wies mich nach einigem Suchen an den Vorarl-
berger Verkehrsverbund (VVV), der auch nichts 
darüber wusste. Die Rufnummernauskunft der 
ÖBB in Innsbruck leitete mich sehr freundlich 
und bemüht weiter und wusste dann, dass ein 
Mitarbeiter am Rande mitbekommen hat, dass 
der betreffende Sonderzug letzte Woche über 
den Brenner kam.  
 
Während diese Auskunft bei der ÖBB (kosten-
los) war, ist eine Kontaktaufnahme bei der 
Deutschen Bahn unter verschiedenen Rufnum-
mern nicht möglich. Entweder ist der Teilneh-
mer nicht erreichbar oder das Netz überlastet. 
Der Bahnhof Ulm ist dann telefonisch erreich-
bar, doch weiß man dort nichts von einem EU-
Sonderzug, ich müsse mich an http://bahn.de 
wenden. Und damit bin ich wieder bei der kos-
tenpflichtigen Telefonauskunft der Deutschen 
Bahn, die über Stunden nicht erreichbar ist. 
 
Mit Hilfe der Vertretung der Europäischen 
Kommission in Österreich konnte die Ankunfts-
zeit und Abfahrtszeit in Ulm dann auf 10.10 
bzw. 10.25 eruiert werden. Diese Information 
fand sich auf https://www.connectingeurope-
express.eu/ in einer interaktiven Karte, in der 
jedoch leider nichts darauf hinwies.1 Besten 
Dank an die Vertretung der Europäischen Kom-
mission in Österreich, so konnte ich in Ulm an 
der Veranstaltung teilnehmen2

 

 
1 https://www.google.com/maps/d/vie-
wer?mid=1DKzdlIFA3toazSfqY5LlfJnsskiWCJp3&ll=47.17701832
554665%2C10.030502891558438&z=7 
2 In Wikipedia findet sich ein Artikel zum Connecting Europe Ex-
press, der im letzten Monat doch fast 30.000-mal abgerufen 

wurde 
(http://de.wikipedia.org/wiki/Connecting_Europe_Express). Das 
Interesse der Öffentlichkeit ist da. 

 


